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kriegs gemacht hatte, so daß z. B. Malcolm IV. von Schottland 1157 
die nördlichen Grenzgrafschaften Northumberland, Cumberland und 
Westmoreland herausgeben und dafür das harmlosere Huntingdonshire 
eintauschen mußte, obwohl Heinrich als Thronprätendent der Über­
tragung an den Schotten zugestimmt hatte4). Daß der Plantagenet seine 
Ansprüche durchsetzen konnte, lag zunächst an der allgemeinen Ab­
neigung gegen neue Waffengänge; nachdem die Wirren der Anarchie 
genug Schaden angerichtet hatten, sehnte sich das Volk nach einem 
geordneten Regiment und nach der starken Hand des Herrschers. Die 
Gunst der Stunde erlaubte es dem König, seinen Vorgänger Stephan als 
Usurpator zu betrachten und dessen Verfügungen die Rechtskraft abzu­
sprechen5). Als Norm galt ihm die Zeit seines Großvaters, und so hatte 
er in seiner Krönungscharter auch nur die concessiones et donationes et 
libertates et liberas consuetudines, quas rex Henricus avus meus eis dedit 

bestätigt6). Es fiel ihm daher nicht schwer, alle Verpflichtungen beiseite 
zu schieben, die dem Königtum zwischen 1135 und 1154 erwachsen 
waren. Und schließlich mag gerade nach Beendigung des Bürgerkriegs die 
Erkenntnis Platz gegriffen haben, daß die Erhaltung des Kronguts im 
allgemeinen Interesse lag. Doch ging man nicht so weit, nun die absolute 
Unveräußerlichkeit der königlichen Domäne zu statuieren; vielmehr 
tauchen Ländereien, die Heinrich soeben an sich gezogen hatte, kurz 
darauf wieder in fremden Händen auf7). Und es ist höchst unsicher, ob 
der König bereits bei seiner Krönung ein Alienationsverbot in den Eid 
auf genommen hat8). Sollte er wirklich die gefährliche Bindung einge­
gangen sein, die so leicht gegen ihn selbst ausgespielt werden konnte? 
Sprechen nicht gerade die neuen Veräußerungen dagegen?
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